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1.	Lehr-	und	Lernziele		

• Sensibilisierung der Studierenden für unterschiedliche Verwen-
dungsweisen der Begriffe „professionell“, „Professionalisie-
rung“ und „Profession“ 

• Sensibilisierung der Studierenden für den multiparadigmatischen 
Charakter wissenschaftlicher Begriffs- und Theoriebildung 

• Reflexion von Charakteristiken professionellen Handelns 
• Reflexion der komplexen Herausforderungen, die mit professio-

nellem Handeln in der Sozialen Arbeit verbunden sind 
• Reflexion zentraler Kompetenzen, die für die Erbringung profes-

sioneller Hilfe- und Unterstützungsleistungen erforderlich sind 
• Reflexion der Bedeutung des Studiums für die Erbringung pro-

fessioneller Hilfe- und Unterstützungsleistungen  
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2.	Professionalisierung	–	professionelles	Handeln	–	Professio-
nalität:	Aktivierung	von	Vorwissen	und	Vorverständnissen		

• Was verstehen Sie unter „Professionalisierung“? Was ist Ihrer 
Ansicht nach gemeint, wenn von der „Professionalisierung der 
Sozialen Arbeit“ die Rede ist? 

• Was bedeutet es gemäss Ihrem Verständnis, „professionell“ zu 
arbeiten? Was sind Ihrer Ansicht nach Charakteristiken „profes-
sionellen Handelns“ oder „professionellen Arbeitens“ in der So-
zialen Arbeit? 

• Ist der Begriff der „Profession“ Teil Ihres Wortschatzes? Ver-
wenden Sie in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch die Begriffe 
„Profession“ und „Beruf“ unterschiedlich oder verwenden Sie 
diese Begriffe synonym? Bezogen auf welche Tätigkeiten spre-
chen Sie – falls Sie eine Unterscheidung vornehmen – eher von 
einer „Profession“; bezogen auf welche Tätigkeiten eher von ei-
nem „Beruf“?  

• Wie hängen gemäss Ihrer Auffassung die Begriffe „Profession“, 
professionelles Handeln“ und „Professionalisierung“ zusam-
men? 

 

 

 
3.	Unterschiedliche	Verständnisse	von	„Professionalität“	und	
„Professionalisierung“	im	Fachdiskurs	

In disziplinären Debatten zu Fragen der Professionalität sozialarbeite-
rischen und sozialpädagogischen Handelns werden die Begriffe Pro-
fession, Professionalisierung und professionelles Handeln aktuell 
höchst unterschiedlich verwendet. Es existieren unterschiedliche Auf-
fassungen in den Fragen:  

Arbeitsaufgabe: Diskutieren Sie die Fragen in Gruppen. Halten Sie die 
Hauptbefunde ihrer Diskussion fest. Verwenden Sie pro Befund einen 
Zettel. (z. B. „Professionalität = …“; „Professionalisierung = …“ 
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• Ist die Soziale Arbeit eine „Profession“? 
• Was bedeutet Professionalität resp. „professionelles Handeln“ in 

der Sozialen Arbeit? 
• Inwiefern lässt sich davon sprechen, dass in den zurückliegenden 

Jahrzehnten eine „Professionalisierung“ der Sozialen Arbeit 
stattgefunden hat?  

Es lassen sich insbesondere fünf unterschiedliche Verständnisse der 
genannten Begriffe resp. fünf „Denkmodelle“ von Professionalität, 
Professionalisierung und Profession unterscheiden. 

3.1	Professionalisierung	als	„Verberuflichung“	

Im Rahmen dieses ersten Begriffsverständnisses wird „professionell“ 
mit „berufsförmig“ und „erwerbsmässig“ gleichgesetzt: 

• Sozialarbeiterische und sozialpädagogische Tätigkeiten werden 
„professionell“ ausgeübt, wenn sie nicht (mehr) auf freiwilliger 
Basis und unentgeltlich, sondern zu Zwecken des Gelderwerbs 
und berufsförmig ausgeübt werden.  

•  Der Begriff „Professionalisierung“ bezeichnet entsprechend 
die folgende historische Entwicklung: helfende und unterstüt-
zende Tätigkeiten, die vormals gestützt auf lebensweltliche, ins-
besondere auf familiäre und nachbarschaftliche Solidaritäten un-
entgeltlich und freiwillig ausgeübt wurden, werden nunmehr er-
werbs- und berufsförmig ausgeübt.  

• Der Begriff der „Profession“ erscheint im Rahmen dieses Denk-
modells identisch mit dem Begriff des „Berufs“.  

 

 

 

 

Reflexion von Vorverständnissen: Finden Sie auf Ihren Zetteln Aussa-
gen, die auf ein Vorverständnis von „Professionalisierung“ als „Verbe-
ruflichung“ hindeuten?  
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Kritische Fragen an das Verberuflichungs-Verständnis von Professio-
nalisierung: 

• Ist es einzig die Erwerbsmässigkeit resp. die Berufsförmigkeit 
des Vollzugs, worin sich „professionelles“ sozialarbeiterisches 
und sozialpädagogisches Handeln von freiwilligem sozialem En-
gagement unterscheidet? 

• Leistet ein Pfadileiter in etwa das Gleiche wie eine Sozialpäda-
gogin, die ihr Geld mit offener Jugendarbeit verdient? Ist die Tä-
tigkeit einer Wohngruppenleiterin vergleichbar mit der Tätigkeit 
einer Mutter in einer Familie – mit dem einzigen Unterschied, 
dass die Wohngruppenleiterin für ihre Tätigkeit bezahlt wird? 
Wo sehen Sie Ähnlichkeiten? Wo sehen Sie Differenzen?  

  

 

 

 

	

3.2	Professionalisierung	als	„Standardisierung“	

Im Rahmen dieses Begriffsverständnisses wird Professionalisierung 
mit der rezeptbuchartigen Normierung und Standardisierung von 
Handlungsvollzügen gleichgesetzt. 

• Sozialarbeiterisches und sozialpädagogisches Handeln ist ge-
mäss diesem Begriffsverständnis „professionell“, (a) wenn 
sämtliche Operationen und Aktivitäten, die mit ihm verbunden 
sind, nach präzise definierten Regeln und Methoden vollzogen 
werden, (b) wenn diese Regeln und Methoden gleichsam rezept-
buchartig in Methodenlehrbüchern, in Qualitätsmanagement-
Handbüchern oder auf Best-Practice-Checklisten festgehalten 

Schwachpunkte des Verberuflichungs-Verständnisses von Professionali-
sierung: Es lässt die Frage unbeantwortet, worin sich unbezahlte „Laien-
arbeit“ und professionelle Soziale Arbeit im Kern unterscheiden. Ausser-
dem wird in dem Denkmodell nicht systematisch zwischen „professionel-
len“ und „beruflichen“ Tätigkeiten resp. zwischen „Berufen“ und „Profes-
sionen“ unterschieden.  
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sind, (c) wenn die Regeln und Methoden möglichst ohne Anse-
hen der individuellen Besonderheit des einzelnen Falles zum 
Einsatz gebracht werden (Prinzip der Gleichbehandlung) und (d) 
wenn alle Professionellen diese Regeln und Methoden in absolut 
identischer Weise zur Anwendung bringen.  

• Der Begriff der „Professionalisierung“ bezeichnet – im Rahmen 
dieses Begriffsverständnisses – die folgende historische Ent-
wicklung: weg von (intuitiv begründeten) Handlungsweisen nach 
persönlichem Gutdünken; hin zu normierten und standardisierten 
Handlungsweisen (nach „wissenschaftlich“ begründeten Re-
geln).  

• Der Begriff der „Profession“ ist für Berufe reserviert, die auf 
die methoden- und regelgeleitete Verrichtung besonders komple-
xer und anspruchsvoller Tätigkeiten spezialisiert sind.  

 

 

 

Kritische Fragen an das Standardisierungs-Verständnis:  

• Lassen sich in der Sozialen Arbeit Handlungsweisen in ähnlicher 
Weise normieren und standardisieren wie in andern Berufsfel-
dern? (z.B. Handlungsweisen von Metzgern, Buchhalterinnen, 
Automechanikern, Ingenieurinnen)?  

• Lassen sich die Problemstellungen, mit denen sich Professio-
nelle der Sozialen Arbeit befassen, in ähnlicher Weise durch den 
Einsatz von Technologien und Tools bewältigen, wie die Prob-
lemstellungen anderer Berufsgruppen?  

• Weist das Handeln von Professionellen der Sozialen Arbeit Ähn-
lichkeiten mit dem Handeln anderer Berufsgruppen auf, bei de-
nen sich die Frage nach der Standardisierbarkeit oder Nicht-
Standardisierbarkeit des Handelns ebenfalls stellt? (Wie sieht es 

Reflexion von Vorverständnissen: Finden Sie auf Ihren Zetteln Aussa-
gen, die auf ein Vorverständnis von „Professionalisierung“ als „Stan-
dardisierung“ hindeuten?  
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diesbezüglich etwa bei Lehrerinnen und Lehrern, bei Ärztinnen 
und Ärzten, bei Richterinnen und Richtern aus?)  

 

 

 

	
	
 

3.3	Professionalisierung	als	„Verwissenschaftlichung“	

Professionalisierung wird im Rahmen dieses Begriffsverständnisses 
mit Verwissenschaftlichung gleichgesetzt. 

• Sozialarbeiterisches und sozialpädagogisches Handeln ist ge-
mäss diesem Begriffsverständnis „professionell“, wenn es in ei-
ner oder mehrerer der folgenden Hinsichten eine wissenschaftli-
che Fundierung besitzt:  
a. wenn es sich Handlungsmethoden bedient, die sich in wissen-
schaftlichen Evaluationen als wirksam und effizient erwiesen ha-
ben;  
b. wenn es insbesondere in seinen diagnostischen Anteilen eine 
Fundierung in bezugswissenschaftlichem Wissen (und nicht im 
Alltagswissen) besitzt (z.B. in soziologischen oder psychologi-
schen Entwicklungstheorien, in Theorien über die Entstehung 
abweichenden Verhaltens oder in Theorien sozialer Ungleich-
heit);  
c. wenn die professionellen Praktikerinnen und Praktiker in der 
Lage sind, ihre praktischen Entscheidungen wissenschaftlich-ra-
tional zu begründen – und wenn sie bereit sind, ihre Praxis dis-
kursiv der Kritik auszusetzen;  
d. wenn nicht Organisationsmacht, sondern der „zwanglose 
Zwang des besseren Arguments“ im kollegialen Streit darüber 

Schwachpunkte des Standardisierungs-Verständnisses von Professionalisie-
rung: Es wird unterstellt, dass sich sämtlichen Eventualitäten sozialarbeiteri-
schen und sozialpädagogischen Handelns vollumfänglich auflisten und sich 
nach einem fix vorgegebenen Muster in normierter und standardisierter 
Form bewältigen lassen. Mit dieser Annahme ist die Gefahr verbunden, dass 
in der Praxis der Besonderheit des je individuellen Falles zu wenig Rechnung 
getragen wird. 
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entscheidet, wie in der konkreten Einzelsituation gehandelt wer-
den soll.  

• Professionalisierung bedeutet entsprechend, dass die Professio-
nellen der Sozialen Arbeit ihr Handeln zunehmend auf ein „wis-
senschaftliches Fundament“ stellen, sich wissenschaftlich erar-
beiteter oder geprüfter Handlungsmethoden bedienen und in ih-
rem „diagnostischen“ Handeln wissenschaftliches Wissen zum 
Einsatz bringen.  

• Der Begriff der Profession bezeichnet gemäss diesem Begriffs-
verständnis Berufe, in denen besonders intensiv, wenn nicht gar 
systematisch, auf wissenschaftliches Bezugswissen zugegriffen 
wird.  

 

 

 

Kritische Fragen an das Verwissenschaftlichungs-Verständnis: 

• Was ist überhaupt wissenschaftliches Wissen und wie lässt es 
sich in der professionellen Praxis fall- oder situationsgerecht 
zum Einsatz bringen?  

• Produziert die „Wissenschaft“ tatsächlich ein direkt in der pro-
fessionellen Praxis umsetzbares Wissen (etwa in der Form von 
Handlungsrezepturen und praktischer Handlungstools)?  

• Wie genau fliesst wissenschaftliches Wissen in die professio-
nelle Praxis ein? Wie hat man sich den „Einsatz“ wissenschaftli-
chen Wissens in der „professionellen Praxis“ genau vorzustel-
len? Welche Rolle spielt dabei der „professionelle Habitus“? 

• Benötigen Professionelle der Sozialen Arbeit nebst „wissen-
schaftlichem Wissen“ noch etwas Anderes, um ihre Arbeit „gut“ 
zu machen? Und was wäre das dann? 

 

Reflexion von Vorverständnissen: Finden sich auf Ihren Zetteln Aus-
sagen, die auf ein Vorverständnis von „Professionalisierung“ als „Ver-
wissenschaftlichung“ schliessen lassen?  
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3.4	Professionalisierung	als	„Akademisierung“	

Professionalisierung wird mit „Akademisierung“ der Professionsaus-
bildung und mit der Profilierung der Sozialen Arbeit als einer „wis-
senschaftlichen Disziplin“ gleichgesetzt.  

• Sozialarbeiterisches und sozialpädagogisches Handeln ist ge-
mäss diesem Begriffsverständnis professionell, wenn es von 
Praktikerinnen und Praktikern ausgeübt wird, die ein Hochschul-
studium absolviert haben – und die sich deshalb nicht nur als 
Professionelle, sondern auch als Vertreterinnen und Vertreter ei-
ner wissenschaftlichen Disziplin verstehen. 

• Professionalisierung bedeutet entsprechend, dass Tätigkeiten im 
Bereich der Sozialen Arbeit zunehmend von Fachkräften mit ei-
nem akademischen Bildungshintergrund (und einem Selbstver-
ständnis als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler) ausgeübt 
werden.  

• Der Begriff der „Profession“ ist gemäss diesem Begriffsver-
ständnis für Berufe reserviert, die man im Rahmen eines akade-
mischen Hochschulstudiums „erlernt“. 

 

 

 

Schwachpunkte dieses Begriffsverständnisses: Das Modell suggeriert, 
dass sich aus den Befunden wissenschaftlicher Forschung und Theorie-
bildung direkt Technologien und Techniken des Handelns herleiten las-
sen. Es kann zu einer technokratischen Vorstellung professionellen Han-
delns verleiten, die der Komplexität der professionellen Herausforderun-
gen nur bedingt gerecht wird. Das „Theorie-Praxis-Problem“ bleibt im 
Modell unterbelichtet. Ausserdem lädt es nicht unmittelbar dazu ein, 
sich – zusätzlich zu Fragen der Wissensaneignung – auch mit Fragen der 
professionellen Habitusbildung auseinanderzusetzen.  

Reflexion von Vorverständnissen: Finden Sie auf Ihren Zetteln Aussa-
gen, die auf ein Vorverständnis von „Professionalisierung“ als „Akade-
misierung“ schliessen lassen?  



11 
 

Kritische Fragen an das Akademisierungs-Verständnis: 

• Soll das Fachhochstudium der Sozialen Arbeit zu wissenschaftli-
chem Arbeiten befähigen oder – als eine Professionsausbildung – 
zu professionellem Handeln in der Praxis? (Oder gar zu bei-
dem?)  

• Ist es nicht zu viel verlangt, wenn ein FH-Studium sowohl zu 
wissenschaftlichem Forschen als auch zu berufspraktischem In-
tervenieren befähigen soll?  

• Müssen sich professionelle Praktikerinnen und Praktiker der So-
zialen Arbeit zwingend zugleich als Vertreter einer (handlungs-) 
wissenschaftlichen Disziplin der Sozialen Arbeit mit einer eige-
nen Tradition der Forschung und der Theoriebildung verstehen?  

• Weshalb erscheint es überhaupt sinnvoll, dass das Studium der 
Sozialen Arbeit den Status eines Studiums resp. die Soziale Ar-
beit den Status einer angewandten Wissenschaft besitzt? Wofür 
braucht man in der Praxis einen „Forschendenhabitus“? 

• Sind Absolventinnen und Absolventen eines Studiums der Sozi-
alen Arbeit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder sind 
sie Professionelle? Oder sind sie gar beides? Oder nichts von 
beidem?  

 

 

 

 

 

 

 
 

Schwachpunkte dieses Begriffsverständnisses: Das Begriffsverständnis lädt 
dazu ein, die Grenzen zwischen (a) wissenschaftlichen Praktiken der For-
schung und der Theoriebildung und (b) der professionellen Praxis der Hilfe-
leistung eher unscharf zu ziehen. Es führt wenig aus, welche Bedeutung 
akademisch-forschenden Handlungskompetenzen in der professionellen 
Praxis der Sozialen Arbeit zufallen – sofern sie denn überhaupt von Bedeu-
tung sind. Ausserdem bestimmt es den Professionsbegriff unscharf: Sugge-
riert wird, dass alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Sozialen 
Arbeit zugleich auch Professionelle der Sozialen Arbeit sind – und alle Pro-
fessionellen zugleich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.  
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3.5	Professionalisierung	als	„Expertisierung“		

Professionalisierung wird im Rahmen dieses Begriffsverständnisses 
mit der Entstehung spezialisierter Expertenkulturen, die sich von an-
deren Expertenkulturen scharf abgrenzen, gleichgesetzt. Die Argu-
mentationsgrundlage für dieses Denkmodell bildet die Theorie gesell-
schaftlicher Differenzierung.  

• Als professionell erscheint gemäss diesem Begriffsverständnis 
sozialarbeiterisches und sozialpädagogisches Handeln, wenn es 
von Spezialistinnen und Spezialisten ausgeübt wird,  
a. die eine eigene Expertenkultur mit einer eigenen Experten-
sprache entwickelt haben;  
b. die sich in Abgrenzung von anderen Expertensystemen eine 
eigenen Zuständigkeitsdomäne schaffen (oder erobern) konnten 
und  
c. die als Expertinnen und Experten für die Bewältigung be-
stimmter Problemstellungen gesellschaftlich auch anerkannt 
werden.  

• Unter Professionalisierung der Sozialen Arbeit ist entsprechend 
die historische Entstehung einer klar profilierten und gesell-
schaftlich anerkannten Expertenkultur der Sozialen Arbeit zu 
verstehen. 

• Ausgehend von diesem Verständnis von Professionalität handelt 
es sich bei denjenigen Berufen um Professionen, denen es gelun-
gen ist, (a) eine eigene, wissenschaftlich begründete Experten-
kultur aufzubauen und sich (b) gesellschaftlich als spezialisierte 
Berufe für die Bewältigung bestimmter Problemstellungen zu 
profilieren.  

 

 

 

Reflexion von Vorverständnissen: Finden Sie auf Ihren Zetteln Aussa-
gen, die auf ein Vorverständnis von „Professionalisierung“ als „Ex-
pertisierung“ schliessen lassen?  
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Kritische Fragen an das Expertisierungs-Verständnis: 

• Bedeutet dies, dass alle Berufe mit einer eigenständigen Exper-
tise Professionen sind? Sind Ingenieurinnen, Informatiker, Ma-
nager, Ärztinnen, Industriechemiker oder Linguistinnen in ähnli-
cher Weise Expertinnen und Experten eines bestimmten Metiers 
wie Praktikerinnen und Praktiker der Sozialen Arbeit? Gibt es 
charakteristische Unterschiede, die die einen Berufe zu Professi-
onen machen, die anderen hingegen nicht? 

• Worin eigentlich sind Professionelle der Sozialen Arbeit Exper-
tinnen und Experten? Lässt sich die spezifische Zuständigkeits-
domäne der Sozialen Arbeit benennen – in Abgrenzung bei-
spielsweise von der psychologischen Beratung, der Pflege, der 
Pädagogik, administrativ verwalterischen Tätigkeiten, der recht-
lichen Beistandschaft, der Seelsorge? Was ist die spezifische 
Identität der Sozialen Arbeit? 

 

 

 

 

 

 

4.	Zwischenbilanz:	Eigentümlichkeiten	und	Spannungsfelder	
„professionellen	Handelns“	in	der	Sozialen	Arbeit	–	unge-
klärte	Fragen		

(1) Professionalität versus Freiwilligkeit: Professionell erbrachte Hil-
feleistungen unterscheiden sich von freiwilligen und unentgeltlichen 
Hilfeleistungen und Diensten – sind mit diesen in gewisser Weise aber 
auch verwandt. 

Schwachpunkte des Expertisierungsverständnisses von Professionalisierung: 
Das Begriffsverständnis reflektiert zu wenig die strukturelle Unterschiedlich-
keit der Problemstellungen und praktischen Herausforderungen, mit denen 
sich Expertinnen und Experten unterschiedlicher Metiers befassen. Es gibt von 
sich aus noch keine ausreichende Antwort auf die Frage, worin die spezifische 
Expertenschaft von Professionellen der Sozialen Arbeit besteht.  
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Folgefrage 1: Was kennzeichnet „professionalisierte“ Formen der 
Unterstützung und Hilfeleistung gegenüber unentgeltlich erbrachten 
Formen der Unterstützung und Hilfeleistung? (z.B. Erziehung in Fa-
milien versus Erziehung in Heimen; freiwillige Mitarbeit in Jugendor-
ganisationen versus professionelle offene Jugendarbeit; freundschaft-
licher Rat versus professionelle Beratung?)  

(2) Standardisierung versus Fallbezug: Soziale Arbeit stützt sich zwar 
auf methodische Instrumente, ist – wegen der Unausweichlichkeit des 
Fallbezugs – zugleich aber nur bedingt normierbar und standardisier-
bar. Sie verlangt nach einem Methodeneinsatz, der auf den Einzelfall 
abgestimmt ist. 

Folgefrage 2: Inwiefern sind professionalisierte Formen der Hilfeleis-
tung und Unterstützung standardisierbar, inwiefern sind sie es nicht? 
Erscheint es angesichts dessen, dass jeder „Fall“ einzigartig und ent-
sprechend auch Hilfsbedürftigkeiten höchst individuell sind, eine 
Standardisierung und Normierung von Hilfeprozessen (resp. eine nor-
mierte „Gleichbehandlung“ ähnlicher Fälle) überhaupt erstrebens-
wert? 

(3) Theorie versus Praxis: Professionelles Handeln stützt sich auf wis-
senschaftlich erzeugtes und geprüftes Wissen. Wie genau dieses Wis-
sen in der professionellen Praxis ein- und umgesetzt wird oder zur An-
wendung gelangt, bedarf indes einer genaueren Klärung.  

Folgefrage 3: Wozu benötigen Praktikerinnen und Praktiker der Sozi-
alen Arbeit überhaupt „wissenschaftliches Wissen“ und wie fliesst 
dieses Wissen in ihre Praxis ein? Lässt es sich ähnlich wie das Wissen 
eines Mechanikers oder einer Ingenieurin eins zu eins in der Praxis 
„anwenden“?  

(4) Wissenschaftlich-forschendes Arbeiten versus professionell-prakti-
sches Arbeiten: Im Bereich der Situationsanalyse oder des Fallverste-
hens weist das professionell-praktische Handeln gewisse 
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Ähnlichkeiten mit wissenschaftlich-forschenden Tätigkeiten auf. Es 
gibt aber auch charakteristische Differenzen: Professionelle müssen 
praktische Entscheidungen fällen, Forschende nicht. Professionelle 
verspüren wegen des Zeitdrucks, unter dem sie stehen, einen Zwang 
zur „Routine“; Forschende hingegen führen mutwillig Krisen herbei, 
indem sie auch (vermeintlich) bewährte Handlungs- und Deutungsrou-
tinen wiederkehrend kritisch hinterfragen und problematisieren.  

Folgefrage 4: Soll das Studium der Sozialen Arbeit zu einem wissen-
schaftlich-forschendem oder zu einem professionell-praktischen Han-
deln befähigen? Weshalb muss man während des Studiums der Sozia-
len Arbeit „wissenschaftliche“ Arbeiten schreiben, wenn man doch 
ein Praktiker/eine Praktikerin der Sozialen Arbeit werden will?  

(5) Expertise der Sozialen Arbeit versus Expertise angrenzender Pro-
fessionen: Professionelle Tätigkeiten der Sozialen Arbeit weisen Ähn-
lichkeiten mit den Tätigkeiten anderer „Expertensysteme“ auf. Worin 
die spezifische Identität der Sozialen Arbeit besteht, bedarf einer ge-
naueren Klärung.  

Folgefrage 5: Wofür sind Professionelle der Sozialen Arbeit eigentlich 
Expertinnen und Experten? Lässt sich allgemein benennen, worum es 
in den professionalisierten Praktiken der Unterstützung und Hilfeleis-
tung, die spezifisch von der Sozialen Arbeit erbracht werden, im Kern 
geht?  

 

 

 

 

 

 

Auf die aufgelisteten Fragen liefern die erörterten Begriffsverständ-
nisse – das (1) Verberuflichungsverständnis, (2) das Standardisie-
rungsverständnis, (3) das Verwissenschaftlichungsverständnis, (4) 
das Akademisierungsverständnis und (5) das Expertisierungsver-
ständnis von „Professionalisierung“ – nur halbwegs befriedigende 
Antworten.  

Hilft uns da vielleicht die sogenannte Professionssoziologie weiter? 
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5.	Professionen	als	besondere	Berufe:	Ansätze	und	Traditi-
onslinien	der	Professionssoziologie		
 

 

 

 

 

Welche Berufe werden gemeinhin zu den Professionen gezählt? 

• Klassischerweise die sogenannten „freien Berufe“: (a) seelsorge-
risch tätige Theologinnen und Theologen, (b) Ärztinnen und 
Ärzte, therapeutische Berufe im psychologischen Bereich, (c) 
Berufe der Rechtspflege (Anwältinnen und Anwälte; Richterin-
nen und Richter)  

• Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an Hochschulen 
Lehre und Forschung betreiben 

• Umstritten ist der Professionsstatus (a) von akademischen Beru-
fen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich (z.B. Ingeni-
eurswesen, Architektur), (b) von Berufen im Bildungs-, im sozi-
alen oder im pflegerischen Bereich (Lehrerberuf, Berufe der So-
zialen Arbeit, Pflegeberufe) und (c) von künstlerischen Berufen  

 

Welche Berufe den „Professionen“ zuzurechnen sind resp. welche Be-
rufe einen sogenannt professionalisierungsbedürftigen Charakter be-
sitzen, wird in den verschiedenen Traditionslinien der Professionssozi-
ologie unterschiedlich beurteilt.  

Traditionslinie 1: Merkmalsgruppenansatz: Eine erste Gruppe von 
Professionssoziologinnen und -soziologen befasst sich empirisch-be-
schreibend mit der Frage, was Professionen gegenüber anderen 

Gemeinsame Ausgangsthese der verschiedenen Traditionen der Pro-
fessionssoziologie: Bei den sogenannten „Professionen“ handelt es 
sich um eine spezielle Gruppe von Berufen. Die verschiedenen Tra-
ditionen der Professionssoziologie beschäftigen sich in unterschiedli-
cher Weise mit dieser speziellen Gruppe von Berufen.  
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Berufen kennzeichnet – resp. worin die Besonderheit von Professio-
nen gegenüber anderen Berufen besteht.   

Traditionslinie 2: macht- und inszenierungstheoretische Ansätze: Eine 
zweite Gruppe von Professionssoziologinnen und -soziologen befasst 
sich mit der Frage, wie es den klassischen Professionen historisch ge-
lungen ist, sich den Status besonderer Berufe zu erkämpfen, und wie 
es ihnen immer wieder gelingt, die Privilegien, die mit diesem Sonder-
status verbunden sind, abzusichern. 

Traditionslinie 3: interaktionistisch-strukturanalytische Ansätze: Eine 
dritte Gruppe von Professionssoziologinnen und -soziologen befasst 
sich mit der Frage, mit welchen besonderen Handlungsproblemen 
Professionelle konfrontiert sind, und weshalb es mit Blick auf diese 
besonderen Handlungsprobleme sinnvoll erscheint, die Professionen 
als eine spezielle Gruppe von Berufen zu behandeln. Während in der 
zweiten Traditionslinie also macht- und ideologiekritisch argumentiert 
wird, werfen die Vertreterinnen und Vertreter der dritten Traditionsli-
nie nüchtern die Frage auf, ob es nachvollziehbare Gründe gibt, wes-
halb die „Professionen“ gegenüber den anderen Berufen einen Sonder-
status geniessen. Ihr Blick richtet sich dabei auf die Struktur professi-
onellen Handelns resp. auf die Interaktionen, die für professionelles 
Handeln typisch oder charakteristisch sind.  

 

 

 

5.1	Der	Merkmalsgruppen-Ansatz	

In der ersten Traditionslinie wird relativ theorielos empirisch der 
Frage nachgegangen, welche gemeinsamen Merkmale die Berufe auf-
weisen, die sich selber als Professionen verstehen und/oder denen 

Empfohlene weiterführende Literatur: Schmeiser, Martin 
(2006): Soziologische Ansätze der Analyse von Professionen, der 
Professionalisierung und des professionellen Handelns. In: Sozi-
ale Welt, 57, 295-318 

18 
 

gesellschaftlich der Status von Professionen zugesprochen wird. Es 
sind dies hauptsächlich die folgenden Merkmale: 

(1) Zentralwertbezug: Professionelle sind mit Dingen beschäftigt, die 
in einem Bezug zu zentralen Werten moderner Gesellschaften stehen: 
(a) Wohlergehen, somato-psycho-soziale Integrität, Autonomie und 
soziale Handlungsfähigkeit der einzelnen Gesellschaftsmitglieder; (b) 
Gerechtigkeit und Rechtssicherheit; (c) Erkenntnis und Innovation.  

Anschlussfrage: Bei welchen der oben aufgelisteten Berufe liegt dieser 
„Zentralwertbezug“ vor und inwiefern?  

(2) Gemeinwohlorientierung: Professionelle richten ihr Handeln nicht 
an Individualinteressen, sondern am Gemeinwohl (resp. am Wohl ih-
res Klienten oder ihrer Klientin) aus. Ihr Professionsethos verpflichtet 
sie dazu, ihre uneigennützigen Dienste ohne Ansehen der konkreten 
Person und unabhängig von (pekuniären und anderen) Eigeninteressen 
zu erbringen. Entsprechend werden Professionelle für ihre Tätigkeiten 
nicht entlohnt, sondern honoriert. Sie beziehen keinen Lohn, sondern 
ein Honorar.  

Anschlussfrage: Was würde geschehen, wenn die Vertreterinnen und 
Vertreter der oben aufgelisteten Professionsgruppen rein egoistisch 
motiviert ihren Tätigkeiten nachgehen würden? In welchen Berufen 
wird demgegenüber „individualorientiert“ gehandelt?  

(3) Wissenschaftliche Fundiertheit des Handelns: Professionelle stüt-
zen sich in ihrem Handeln auf eine spezialisierte akademische Ausbil-
dung und auf ein Wissensfundament, das nach wissenschaftlichen Re-
geln (u.a. zwangloser Zwang des besseren Arguments, Kritisierbarkeit 
sämtlicher Erkenntnisse) erzeugt wurde.  

Anschlussfrage: Trifft das Merkmal der wissenschaftlichen Fundiert-
heit auf alle der oben aufgelisteten Berufe zu?  

(4) Berufsständischer Exklusivitätsanspruch: Die Professionen bean-
spruchen für sich ein exklusives Recht, den Tätigkeiten, auf die sie 
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spezialisiert sind, nachzugehen. Sie verteidigen ihre Zuständigkeitsdo-
mäne und legen – dem Anspruch nach – autonom fest, wer der jewei-
ligen Tätigkeit nachgehen darf und wer nicht (ständisches Restmo-
ment).  

Anschlussfrage: Was bedeutet dieses Merkmal beispielsweise bezogen 
auf den Ärzteberuf konkret? Finden sich ständische Momente auch bei 
anderen Berufsgruppen?  

(5) Selbstorganisation und Selbstkontrolle: Hinsichtlich der Kunstfer-
tigkeit, die sie in ihrem Handeln zum Einsatz bringen und hinsichtlich 
der professionellen Standards, an denen sie ihr Handeln ausrichten, or-
ganisieren und kontrollieren sich die Professionen autonom. Sie sehen 
sich auch für die Gestaltung der Professionsausbildung zuständig. Die 
einzelnen Professionellen wiederum fühlen sich aufgrund ihres Pro-
fessionsethos innerlich dazu verpflichtet, sich in ihrem Handeln der 
Kunstregeln der Profession („State of the Art“) zu bedienen. Diese 
verinnerlichte professionsethische Vorgabe besitzt für sie eine höhere 
Verbindlichkeit als organisationale Vorgaben oder Weisungen.  

Anschlussfrage: Ist die staatliche Wahrnehmung von Aufsichtspflich-
ten mit diesem Merkmal vereinbar?  

(6) „Freie“ Ausübung: Die Tätigkeiten der Professionen lassen sich 
sowohl organisiert (Spitäler, Gerichte, Hochschulen) als auch in einer 
selbständigen Praxis ausüben (Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Notari-
ate usw.) ausüben. Werden sie innerhalb von Organisationen ausge-
übt, geniessen Professionelle bezogen auf den Kern ihrer Tätigkeit im 
Idealfall die gleiche Handlungsautonomie wie Professionelle in einer 
freien Praxis. Nicht organisationale Macht, sondern die – individuell 
verinnerlichte – Orientierung an den Regeln der professionellen Kunst 
entscheidet darüber, wie im jeweiligen Einzelfall konkret gehandelt 
wird.  
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Anschlussfrage: Gilt dies beispielsweise auch für Lehrkräfte, die an 
einer „geführten“ Schule arbeiten? Legt der Schulleiter oder die 
Schulleiterin fest, wie die Lehrperson ihren Unterricht gestaltet oder 
tut sie das letztlich selber? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, damit innerhalb hierarchisch organisierter Einrichtungen „pro-
fessionell“ gearbeitet werden kann? 

(7) Zentralität des kollegialen Diskurses bei der Entscheidungsfin-
dung: Nicht Macht und Status innerhalb von Organisationen entschei-
den darüber, wie im Zweifelsfall gehandelt wird, sondern der „zwang-
lose Zwang des besseren Arguments“ im professionell-kollegialen 
Diskurs.  

Anschlussfrage: Gab es in der Einrichtung, in der Sie ihr Vorprakti-
kum absolvierten, Foren oder Gremien des kollegialen Austausches, 
in denen konsequent nach der Logik des „zwanglosen Zwangs des 
besseren Arguments“ Entscheidungen gefällt wurden?  

(8) Hoher gesellschaftlicher Status: Professionelle geniessen ein hohes 
Sozialprestige und werden für ihre Dienste am Gemeinwohl gut hono-
riert.  

Anschlussfrage: Gilt dies für alle der oben aufgelisteten Berufe?  

 

 

 

 

5.2	Der	macht-	und	inszenierungstheoretische	Ansatz		

Aus den obigen Merkmalsbestimmungen von Professionen geht noch 
nicht hervor, weshalb und wie Professionen historisch entstehen; wie 
sie es beispielsweise geschafft haben, einen hohen gesellschaftlichen 
Status zu erlangen oder wie sie es geschafft haben, für sich ein 

Diskussion in Gruppen: Handelt es sich, diesem Merkmalskatalog folgend, 
auch bei der Sozialen Arbeit um eine Profession? Welche Merkmale sind er-
füllt? Welche nicht?  
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exklusives Recht zur Bearbeitung bestimmter Problemstellungen 
durchzusetzen. 

(1) Absicherung von Handlungsmonopolen und Privilegien 

Die Vertreterinnen und Vertreter des machttheoretischen Ansatzes ge-
hen davon aus, dass sich die Professionen historisch erfolgreich ein 
Monopol zur Erbringung bestimmter Dienstleistungen erkämpft haben 
– implizierend sowohl Deutungsmacht als auch Handlungsmacht. Es 
ging ihnen hierbei – so die Vertreterinnen und Vertreter des Ansatzes 
– in erster Linie um die Sicherung und Verteidigung von Privilegien. 
Rüschemeier (zit. in Schmeiser 2006, 306) fasst die Kernaussage des 
machttheoretischen Ansatzes wie folgt zusammen: „Die Professions 
sind eine Verschwörung gegen die Laien.“ Schmeiser (ebd.) kommen-
tiert diese Aussage wie folgt: „Gemeinwohlorientierung, Dienstideal 
und die Idee der Selbstkontrolle stehen hier unter dem ideologiekriti-
schen Verdacht, lediglich Rechtfertigungen eines lukrativen Berufs-
monopols zu sein.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vertreterinnen und Vertreter des machttheoretischen Ansatzes 
gehen davon aus, dass die Entstehung von Professionen nicht in ers-
ter Linie auf das Bemühen zurückgeht, Hilfe- und Unterstützungs-
leistungen zu optimieren und dem Gemeinwohl zu dienen. Die Ent-
stehung von Professionen geht gemäss dem machttheoretischen An-
satz vielmehr auf das Bestreben einzelner Berufsgruppen zurück, 
Deutungs- und Handlungsmonopole zu errichten, um auf diesem 
Wege in den Genuss von Privilegien zu gelangen. 
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(2) Suggestion einer besonderen Problembewältigungskompetenz 
durch geschickte Inszenierung  

Ähnlich wie die Vertreterinnen und Vertreter des machttheoretischen 
Ansatzes argumentieren die Vertreterinnen und Vertreter des inszenie-
rungstheoretischen Ansatzes: Den Status einer Profession erlangen 
diejenigen Berufsgruppen, denen es erfolgreich gelingt, sich als Ex-
pertinnen und Experten der Bewältigung komplexer Problemstellun-
gen zu inszenieren und zu vermarkten. Den entsprechenden Praktiken 
der Inszenierung einer besonderen Deutungs- und Handlungskompe-
tenz stehen die Vertreterinnen und Vertreter des inszenierungstheore-
tischen Ansatzes weitgehend unkritisch gegenüber. Dem machttheore-
tischen Ansatz wird der kritische Stachel gleichsam gezogen.  

Diskussion in Gruppen:  

(1) Gibt es auch in der Sozialen Arbeit Bestrebungen, bestimmte Handlungs-
felder für sich zu monopolisieren oder zu besetzen? Wenn ja: Erachten Sie 
diese Bestrebungen für sinnvoll und notwendig? Kennen Sie Handlungsfelder, 
der Sozialen Arbeit, in denen die Kämpfe um Zuständigkeit und Definitions-
macht besonders heiss geführt werden?  

(2) Inwieweit ist es der Sozialen Arbeit in einzelnen Arbeitsfeldern gelungen, 
sich eine eigenständige und klar definierte Zuständigkeitssphäre zu erobern? 
Mit welchen anderen Professionen oder Berufsgruppen konkurriert die Sozi-
ale Arbeit in diesen Feldern? Was muss oder müsste die Soziale Arbeit bieten 
können, um bei der Beanspruchung einer eigenen Zuständigkeitsdomäne er-
folgreich zu sein?  

(3) Bei wem liegt in ausgewählten Feldern der Sozialen Arbeit die Deutungs-
macht bei der Definition der zu bearbeitenden Probleme: Erörtern Sie die 
Frage bezogen auf (a) die Heimerziehung, (b) die Schulsozialarbeit, (c) die So-
zialhilfe, (d) die offene Jugendarbeit, (e) die Arbeitsintegration oder bezogen 
auf das Handlungsfeld, das Sie von Ihrem Praktikum her besonders gut ken-
nen.  
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Als professionell weist sich gemäss diesem Ansatz aus, wer auf alle 
Fragen unmittelbar eine Antwort bereithält, wer geschliffen daherre-
det, wer sich souverän als ein Experte oder eine Expertin zur Darstel-
lung bringt, wer sich erfolgreich vermarktet, wer keine Unsicherheiten 
und Zweifel zeigt – und dies unabhängig davon, ob das, was er oder 
sie sagt, Substanz hat oder einfach nur warme Luft ist. Professionelle 
Zweiflerinnen und Zweifler haben es schwer, als Professionelle über-
haupt anerkannt zu werden.  

	

5.3	Der	interaktionistisch-strukturanalytische	Ansatz		

Auch die strukturanalytischen Ansätze versuchen eine Antwort auf die 
Frage zu geben, weshalb es Professionen als eine spezielle Gruppe 
von Berufen überhaupt gibt. Während die Machttheoretiker den Fokus 
auf erfolgreiche Strategien des Aufbaus von Deutungs- und Problem-
bearbeitungsmonopolen richten und darin bereits die Erklärung für die 
Entstehung von Professionen erblicken, richten die Strukturtheoretiker 
den Blick auf den speziellen Charakter der Problemstellungen, mit de-
nen sich die Professionen herumschlagen. 
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Kernthese: Die Problemstellungen, mit deren Bewältigung die Pro-
fessionen beschäftigt sind, unterscheiden sich in einigen wesentlichen 
Punkten von den Problemstellungen, mit denen sich andere Berufe 
befassen. Die Bewältigung dieser besonderen Problemstellungen ver-
langt nach einer besonderen Form von Beruflichkeit. 

„Strukturanalytisch“ bedeutet, dass nicht von berufsständischen „In-
teressen“, sondern von der „Struktur“ (= Beschaffenheit) der berufli-
chen Herausforderungen her argumentiert wird. Professionen existie-
ren nicht einfach nur, weil es bestimmten Berufsgruppen gelungen 
ist, sich gesellschaftlich zu ganz besonderen Berufsgruppen zu stili-
sieren, sondern weil die Vertreterinnen und Vertreter von Professio-
nen „strukturell“ tatsächlich etwas Anders tun als die Vertreterinnen 
und Vertreter anderer Berufsgruppen.  

Damit Professionelle ihre besonderen Aufgaben erfüllen können, 
müssen sie beispielsweise zwingend eine gewisse Handlungsautono-
mie besitzen. Die „Privilegien“, die sie geniessen, ergeben sich also 
aus der Besonderheit der Problemstellungen und Herausforderungen, 
mit denen sie sich in ihrem Handeln konfrontiert sehen. 

Worin sich Professionen von anderen Berufen strukturell unterschei-
den – ohne dass damit eine Stilisierung zu „besseren“ Berufen ver-
bunden ist! –, wird in den Punkten 6.1 bis 6.7 im Detail erörtert.  
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6.	Welche	beruflichen	Tätigkeiten	sind	–	gemäss	dem	interak-
tionistisch-strukturanalytischen	Ansatz	–	professionalisie-
rungsbedürftig?		

Im Folgenden wird erörtert, was charakteristisch für die sogenannten 
Professionen ist resp. in welchen Merkmalen sie sich von anderen Be-
rufen strukturell unterscheiden. 

6.1	Lebenspraktische	Krisen	als	Handlungsanlass	

 

 

 

 

Implikationen: 

• Im Handeln von Professionellen steht die lebenspraktische Au-
tonomie oder die Integrität von Individuen oder Kollektiven auf 
dem Spiel. 

• Professionelle treten (erst dann) auf den Plan, wenn diese Indi-
viduen oder Gruppen sich selbst noch nicht oder nicht mehr zu 
helfen wissen; wenn bei der Bewältigung anstehender Probleme 
bisherige Bewältigungs-Routinen versagen resp. eine Bewälti-
gungs-Routine noch nicht etabliert werden konnte.  

• Zentrale Akteure der Krisenbewältigung sind die Individuen 
resp. Kollektive selbst (vgl. Abschnitt „Hilfe zur Selbsthilfe“) – 
nicht die Professionellen. Diese treten ausschliesslich als Unter-
stützende und Hilfeleistende in Erscheinung.  

 

Exkurs zum Krisenbegriff: Es lassen sich vier Typen von Krisen unter-
scheiden, die zum Ausgangspunkt professioneller Hilfeleistungen 
werden können:  

Professionelle gehen Tätigkeiten nach, die auf die Unterstützung 
von Prozessen der Bewältigung lebenspraktischer Krisen (Einzel-
ner oder von Gruppen) ausgerichtet sind. Professionelle sind Ex-
pertinnen und Experten der Krisenbewältigung.  
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(a) Individuelle Krise des Noch-nicht-mündig-Seins oder des Noch-
nicht-vollends-autonom-handlungsfähig-Seins (Individuation und Er-
langung sozialer Handlungsfähigkeit als per se krisenhafte Prozesse, 
die jeder Mensch zu bewältigen hat)  

• Kinder müssen Mündigkeit erst entwickeln, eine Identität erst 
finden, autonome Handlungsfähigkeit innerhalb der Gesell-
schaft erst erlangen. In diesen krisenhaften Prozessen sind Kin-
der generell unterstützungsbedürftig durch Erwachsene – seien 
dies enge Bezugspersonen (Eltern), seien dies Professionelle 
(z.B. pädagogische Professionelle)  

• Die genannten Prozesse können unter bestimmten Umständen 
gesteigert krisenhaft verlaufen. In diesen Fällen können Kinder 
und Jugendliche zu Klientinnen und Klienten weiterer Professi-
onen werden: Psychologie, Psychiatrie, Heilpädagogik, Sonder-
pädagogik, Sozialpädagogik, Psychomotorik, Logopädie, Sozi-
alberatung usw.  

(b) Individuelle Autonomie- oder Integritätskrisen (Beispiele)  

• Psychische oder physische Erkrankung à Medizin, Psychiatrie 
• Überforderungen und Hilflosigkeiten, die beispielsweise durch 

gesellschaftlichen Wandel verursacht sind à psychosoziale Be-
ratung oder Begleitung  

• Traumatisierende Erfahrungen (z.B. Gewalt, Unfall, Trauer) à 
Therapie, psychosoziale Begleitung  

• Verlust bisheriger Sicherheiten (z.B. Arbeitsplatz, Familie, 
Freundeskreis) à Therapie, psychosoziale Begleitung 

• Unter Anklage gestellt sein à Rechtliche Beistandschaft 

 (c) Vergemeinschaftungskrisen  

• Gestörte Gruppendynamiken (in Betrieben, Vereinen, Zweckver-
bänden) à Supervision, Coaching usw. 
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• Gestörte oder verödete Nachbarschaften in Quartieren, Gemein-
den usw. à professionelle Quartierarbeit, aufsuchende Sozialar-
beit usw.  

• Krisen in Primärgruppen (Familien, Freundschaftsbeziehungen, 
Peer Groups, Klassenverbänden) à sozialpädagogische Famili-
enbegleitung, Schulsozialarbeit usw.  

• Desintegrationskrisen auf der Ebene der Gesamtgesellschaft; 
gestörter Zusammenhalt, gestörte „Solidarität“, schwindendes 
Kollektivbewusstsein à Soziale Arbeit als Akteurin von „So-
zialintegration“; Rechtspflege usw.  

(d) Sinn-, Bewährungs- und Erkenntniskrisen  

• Sinnkrisen liegen vor, wenn Interpretationsschemata und Norma-
litätsannahmen, die sich bis dahin bewährt haben, plötzlich nicht 
mehr greifen (z.B. wenn der Stuhl plötzlich zum Tisch wird)  

• Bewährungskrisen liegen vor, wenn die bisherigen Quellen der 
Sinnstiftung plötzlich versiegen (z.B. die Kinder ausziehen, der 
Job gekündigt wird, der Modelleisenbahn-Verein wegen fehlen-
den Nachwuchses aufgelöst wird, das Bergdorf ausstirbt und 
man alleine zurückbleibt, die Natur zubetoniert wird usw.) (à 
Elternschaft, Beruf, Hingabe an eine Sache, Geselligkeit, Na-
turerfahrung oder Musse als mögliche Quellen der Sinnstiftung 
und der individuellen Bewährung)  

• Erkenntniskrisen werden durch Professionelle der Wissenschaft 
in der Regel bewusst und mutwillig herbeigeführt. Ausgangs-
punkt professionellen Handeln kann als auch eine (im Modus 
der Problematisierung) bewusst herbeigeführte Krise sein (à 
Wissenschaft als Profession)  
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6.2	Handeln	im	nicht-technischen	Modus	der	„Hilfe	zur	Selbst-
hilfe“		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen: 

• Worin unterscheidet sich das Handeln eines Chirurgen vom Han-
deln eines Automechanikers? (Unterscheidung zwischen techni-
schen Defekten und Krisen)  

• Worin unterscheidet sich das Handeln einer Sozialarbeiterin auf 
einer Familienberatungsstelle vom Handeln eines Kundenbera-
ters in einem Elektronik-Fachgeschäft? (Unterscheidung zwi-
schen Beratung und Informationsvermittlung, resp. zwischen 
Krisen und Wissensdefiziten)  

• Worin unterscheidet sich das Handeln eines Primarschullehrers 
vom Handeln einer Schulungsleiterin, die die Angestellten eines 
Betriebs in die Nutzung einer neuen Zeiterfassungssoftware 

Professionelle gehen Tätigkeiten nach, die auf Krisenbewältigung 
abzielen – allerdings unter der speziellen Bedingung, dass diese 
durch die beigezogenen Expertinnen und Experten nicht technisch 
erwirkt werden kann. Professionelle haben – anders als Technike-
rinnen und Techniker – keine volle Macht über das Gelingen ihrer 
Interventionen. Zentraler Akteur bleibt in Prozessen der Krisenbe-
wältigung das in die Krise geratene Subjekt (einzelner Mensch, 
Gruppen, ganze Gesellschaften). Dieses Subjekt kann in seinen Be-
mühungen, krisenhafte Herausforderungen autonom zu meistern, 
durch Professionelle höchstens unterstützt werden. Professionelle 
Hilfeleistungen adressieren dabei die Selbstheilungs- oder Selbster-
mächtigungskräfte („Ressourcen“) des jeweiligen Subjekts. Sie er-
folgen also immer im Modus der Hilfe zur Selbsthilfe. Dies impli-
ziert, dass die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme den Erfolg pro-
fessioneller Hilfeleistungen immens begünstigt.   
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einführt? (Unterscheidung zwischen der Förderung von Bil-
dungsprozessen und „Schulung“ oder „Instruktion“)  

• Worin unterscheidet sich das Handeln einer Hoteliersfamilie, die 
um das Wohlbefinden ihrer Gäste bemüht ist, vom Handeln des 
Personals einer Rehabilitationsklinik, das ebenfalls um das 
Wohlergehen seiner „Gäste“ bemüht ist? (Unterscheidung zwi-
schen kommerziellen Wellness-Angeboten und professionalisier-
ten Hilfeleistungen resp. zwischen Kundinnen/Kunden einerseits 
und Patientinnen/Patienten oder Klientinnen/Klienten anderer-
seits. 

• Worin unterscheidet sich das Handeln eines Ingenieurs, der ein 
neuartiges Hörgerät entwickelt, vom Handeln eines Sozialpäda-
gogen in einer Gehörlosen-WG? (technische Problemlösungen 
versus professionelle Hilfeleistungen)  

• Diskutieren Sie die folgende Aussage: „Idealerweise sind die Er-
folge professioneller Hilfeleistungen in ähnlicher Weise steuer-
bar wie die Erfolge technischer Reparaturleistungen.“ Stimmt 
das?  
 

6.3	Autonomisierung	als	Handlungsziel		

 

 

 

 

 

Kerngefahren professioneller Hilfeleistungen:  

• Hilfe kann deautonomisierend wirken, sofern sie das Gegenüber 
von einer eigenaktiven Krisenbewältigung zu sehr entlastet.  

Professionelle gehen Tätigkeiten nach, deren Ziel darin besteht, da-
hingehend zu wirken, dass der Klient, Patient oder Adressat seine 
Autonomie, Integrität oder Handlungsfähigkeit weitestmöglich zu-
rückerlangt oder Kompetenzen zur autonomen Krisenbewältigung 
überhaupt erst herausbildet (z.B. Kinder).   
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• Hilfe kann in Bevormundung umschlagen, sofern sich die Hilfe-
leistenden bemüssigt sehen, die Regie über das Leben und die 
Lebensführung des Gegenübers an sich zu reissen (also bei-
spielsweise meinen, sie müssten kraft ihrer vermeintlichen sittli-
chen Überlegenheit Ordnung in das Leben der Anderen hinein-
bringen) 

• Hilfe birgt chronisch die Gefahr der Übergriffigkeit (sei diese se-
xueller, sadistischer oder helferischer Natur), weil zwischen 
Hilfe Leistenden und den Hilfe Beanspruchenden unausweich-
lich ein Autonomiegefälle (in bestimmten Fällen auch ein Macht-
gefälle) besteht.  

 
à  Professionalität verlangt nach der Respektierung der lebens-

praktischen Autonomie des Klienten oder der Klientin.  

à Bei der Herausbildung eines Professionshabitus resp. der Habi-
tualisierung professionsethischer Standards handelt es sich – 
nebst der Wissensaneignung und der Erprobung von Handlungs-
methoden - um eine zentrale Komponente des Bildungsgesche-
hens im Studium.  

 

6.4	Krisendiagnostik	als	basale	Handlungskompetenz		

 

 

 

 

 

 

Professionelle gehen Tätigkeiten nach, deren Ausübung profunde 
Kompetenzen im Bereich der Krisendiagnostik (Situationsanalyse, 
diagnostisches Fallverstehen – gestützt auf wissenschaftlich be-
gründetes Wissen) zwingend voraussetzt.  
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Gefahren, die mit Praktiken des diagnostischen Fallverstehens ver-
bunden sind:  

• Unbedachte Übernahme der „Selbstdiagnosen“ von Klientinnen 
und Klienten (à Unterscheidung zwischen Konstruktionen ers-
ten Grades und Konstruktionen zweiten Grades) 

• Klassifizierendes und vorschnell typisierendes Vorgehen bei der 
Praxis des Fallverstehens, das auf eine unprofessionelle Stigma-
tisierung des Gegenübers hinauslaufen kann (Unterscheidung 
zwischen subsumptionslogischen und rekonstruktionslogischen 
Vorgehensweisen)  

• Reduktion von Diagnostik auf moralisierende Symptombeschrei-
bungen sowie auf das buchhalterische Registrieren von Verhal-
tensauffälligkeiten und Verhaltensverfehlungen  

• Unzureichendes bezugswissenschaftliches Wissen, um Deutun-
gen ausreichend solide vornehmen zu können (resp. Schliessung 
von Wissenslücken durch küchenpsychologisches oder anders-
wie geartetes Alltagswissen)  

• Naive Vorstellung, bei der analytischen Bestimmung der zu be-
arbeitenden Krise ohne „Deutungen“ und „Interpretationen“ aus-
kommen zu können (Fetischismus vermeintlicher „Tatsachen“) 

 

6.5	Partielle	Nicht-Standardisierbarkeit	professionellen	Handelns		

 

 

 

 

 

 

Professionelle gehen Tätigkeiten nach, die nach einer Anpassung und 
Abstimmung des methodischen Handelns auf die Besonderheit des je 
individuellen Einzelfalls verlangen (Fallbezug). Professionelles Han-
deln ist nie vollständig standardisierbar. Die Professionalität des 
Handelns hat sich in jedem einzelnen Fall neu zu bewähren.  
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Nicht-Standardisierbarkeit des Handelns in der Sozialen Arbeit:  

• Interventionen müssen sich immer im konkreten Einzelfall be-
währen und müssen spezifisch auf diesen zugeschnitten sein. Je-
der Einzelfall ist in seiner individuellen Besonderheit zu würdi-
gen. (Gegenstimme: Verabreichen Ärztinnen und Ärzte Men-
schen mit der gleichen Krankheit letztlich nicht die gleichen Me-
dikamente? Ist es nicht eine moralische oder gar gesetzliche 
Pflicht, alle Kinder in der Schule oder im Heim gleich zu behan-
deln?)  

• Interventionen setzen eine differenzierte Auseinandersetzung mit 
der im konkreten Einzelfall vorliegenden Krise (Ursachen, Er-
scheinungsform; Beeinträchtigungsprofil, Ressourcen auf Seiten 
des Klienten) voraus. (Gegenstimme: Bedarf nicht auch die Kon-
struktion einer Brücke einer Auseinandersetzung mit den jeweils 
besonderen Gegebenheiten?) 

• Professionelle Hilfe kennt keine Patentlösungen. Sie kennt aus-
schliesslich Lösungen, die sich in ähnlich gelagerten Fällen 
(kein Fall ist gleich wie der Andere!) besser oder schlechter be-
währt haben. (Gegenstimme: Die gute Beraterin im Elektronik-
fachgeschäft berät verschiedene Kundinnen und Kunden doch 
auch unterschiedlich. Folglich ist sie doch auch eine Professio-
nelle?)  

• Professionelle bringen ihr Fachwissen und ihre Handlungsme-
thoden unausweichlich fallbezogen zum Einsatz! (Gegenstimme: 
Tun das Baufachleute nicht auch?)  

• Das Handeln von Professionellen orientiert sich nicht am „an-
staltslogischen“ Prinzip der Gleichbehandlung, sondern passt 
den Methodeneinsatz an die Besonderheiten des einzelnen Falles 
an. (Gegenstimme: Ist es nicht ungerecht, wenn nicht alle Men-
schen die gleichen Rechte und Pflichten haben?)   
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6.6	Fallbezogener	Einsatz	wissenschaftlichen	Wissens		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7	Fokussierung	und	Adressierung	des	„ganzen	Menschen“		

 

 

 

 

Implikationen:  

• Professionelle Hilfeleistungen zielen in der Regel nicht auf die 
selektive Befriedigung einzelner Bedürfnisse des Gegenübers, 
sondern auf die Unterstützung von Bildungs-, Entwicklungs-, 
und Autonomisierungsprozessen, die den „ganzen Menschen“ 
betreffen. (Dienstleistung versus professionelle Hilfe)  

• Professionelle Hilfeleistungen werden normalerweise nur dann 
in Anspruch genommen, wenn sich das Insgesamt der Lebens-
praxis eines Subjekts in einer Krise befindet. (Wer Lust auf fei-
nes Essen hat, nimmt die Dienstleistung eines Gastronomen in 

Professionelle gehen Tätigkeiten nach, deren Ausgangspunkt 
nicht die möglichst zügige Subsumption des Falles unter allge-
meine „wissenschaftliche“ Kategorien, sondern die behutsame 
Rekonstruktion der im konkreten Einzelfall vorliegenden Krise 
oder Problemlage bildet. Diese behutsame Rekonstruktion setzt 
einerseits ein möglichst breit gefächertes Wissen aus unterschied-
lichen bezugswissenschaftlichen Disziplinen voraus und nährt 
sich andererseits aus professioneller Erfahrung. Langjährige Be-
rufserfahrung ist für sich allein indes noch kein Garant für Profes-
sionalität.  

 

Professionelle gehen Tätigkeiten nach, die, um zielführend zu sein, 
zwingend den „ganzen Menschen“, resp. das Insgesamt der in eine 
Krise geratenen „Vergemeinschaftung“ ins Blickfeld nehmen müs-
sen.  
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Anspruch. Wer die Kontrolle über seine Lust auf feines Essen 
verliert, nimmt professionelle Hilfe in Anspruch.)  
 

6.8	Herausforderungen	auf	der	Ebene	der	Beziehungsgestaltung		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollentheoretisch ausformuliert ist für das Handeln von Professionel-
len eine „widersprüchliche Einheit von diffusen und spezifischen Be-
ziehungskomponenten“ (Ulrich Oevermann) charakteristisch.   

Professionelles Handeln erfolgt meist im Rahmen eines „Arbeitsbünd-
nisses“, für dessen Zustandekommen die Einhaltung der folgenden 
Regeln unabdingbar ist:  

„Grundregel“ (Klient): Uneingeschränkte Bereitschaft zur „Selbstent-
blössung“ auf Seiten des Klienten. Alles soll ungehemmt zum Thema 
gemacht werden. („Sei diffus!“)  

„Abstinenzregel“ (Profi): Strikte Verpflichtung des Professionellen, 
die Verletzlichkeit und „Blösse“, die das Gegenüber, weil es die 
Grundregel einhält, zeigt, nicht zum Anlass für einen persönlichen 
Lustgewinn zu nehmen. („Sei spezifisch!“) 

Professionelle gehen Tätigkeiten nach, mit denen a. besondere 
Herausforderungen auf der Ebene der Beziehungsgestaltung sowie 
b. besondere Gefahren der Entgleisung, der Übergriffigkeit und der 
sekundären Verletzung verbunden sind. Eine zentrale Herausforde-
rung besteht darin, sich als ganzer Mensch am Gegenüber interes-
siert zu zeigen, ohne die sogenannte Abstinenzregel zu verletzten. 
Eine andere zentrale Herausforderung besteht darin, Dynamiken 
der Übertragung und der Gegenübertragung professionell zu kon-
trollieren (z.B. Vermeidung von Machtspielen oder dauerhaften 
Abhängigkeiten.)  
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7.	Kernkompetenzen	von	Professionellen	der	Sozialen	Arbeit	
in	einer	interaktionistisch-strukturanalytischen	Perspektive	
(Zusammenfassung)		

• Kompetenzen im Bereich eines fallrekonstruktiv verfahrenden 
diagnostischen Fallverstehens (Rekonstruktion versus Sub-
sumtion; Verstehen versus vorschnelle Typisierung oder Klassi-
fikation)  

• Kompetenzen im Bereich der Gestaltung von Arbeitsbeziehun-
gen (Umgang mit der „widersprüchliche Einheit von spezifi-
schen und diffusen Beziehungskomponenten“, Kontrolle von Dy-
namiken der Übertragung und Gegenübertragung, konsequente 
Einhaltung der Abstinenzregel)  

• Kompetenzen im Bereich eines nicht-expertokratischen Einsat-
zes (bezugs-) wissenschaftlichen Wissens (Transformation von 
Wissen in Können; Professionalität versus Expertokratie; Fall-
bezug versus Standardisierung; Umgang mit dem „Technologie-
defizit“) 

Empfohlene vertiefende Literatur: Oevermann, Ulrich (2009): 
Die Problematik der Strukturlogik des Arbeitsbündnisses und 
der Dynamik von Übertragung und Gegenübertragung in einer 
professionalisierten Praxis der Sozialarbeit. In: Becker-Lenz, Ro-
land et al. (Hg.): Professionalität in der Sozialen Arbeit, Wieba-
den: VS Verlag, 113-142.  

Allgemeine Diskussionsfrage: Handelt es sich bei sozialarbeiterischen und 
sozialpädagogischen Tätigkeiten um „professionalisierungsbedürftige“ Tätig-
keiten? Gehen Sie zur Beantwortung dieser Frage den Kriterienkatalog noch 
einmal Punkt für Punkt durch.  
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8.	Gefährdungsquellen	von	Professionalität	in	der	Sozialen	
Arbeit		

Soziale Arbeit ist eine professionalisierungsbedürftige Tätigkeit. Ist 
sie aber auch professionalisierungsfähig? Diese Frage steht im Zent-
rum aktueller Debatten um die Professionalisierung der Sozialen Ar-
beit. 

8.1	Strukturelle	Gefährdungsquellen	von	Professionalität	

• Professionelle Hilfe unter Zwangsbedingungen (Freiwilligkeits-
problem): (a) Lassen sich Autonomisierungsprozesse fördern 
und unterstützen, wenn auf Seiten des Gegenübers ein Leidens-
druck oder ein Krisenbewusstsein gar nicht vorhanden ist? (b) 
Kann eine vertrauensbasierte Arbeitsbeziehung überhaupt zu-
stande kommen, wenn sich das Gegenüber nicht freiwillig in sie 
hineinbegibt? Gibt es für Zwangsinternierte irgendeinen Anlass, 
die sogenannte „Grundregel“ einzuhalten? 

• Konfusionen von Hilfe und Kontrolle (Problem des doppelten 
Mandats): Kann eine vertrauensbasierte Arbeitsbeziehung über-
haupt zustande kommen, wenn das Gegenüber ständig damit 
rechnen muss, für seine Offenheit (= Einhaltung der Grundregel) 
sanktioniert oder gar diffamiert zu werden? Tun Klientinnen und 
Klienten unter den Bedingungen des doppelten Mandats nicht 
besser daran, sich gegenüber den Professionellen zu verschlies-
sen oder sich ihnen gegenüber strategisch zu verhalten?  

• Organisationale versus professionelle Entscheidungslogiken 
(Problem der Macht in Organisationen): In professionellen 
Handlungskontexten kommen Entscheidungen idealerweise 
„herrschaftsfrei“ nach dem Prinzip des „zwanglosen Zwangs des 
besseren Arguments“ zustande. Organisationen funktionieren 
demgegenüber nach dem Prinzip der Weisungserteilung und 
Weisungsbefolgung, wobei die entsprechenden Weisungsbefug-
nisse an die hierarchische Position innerhalb der Organisation 
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gekoppelt sind. Die herrschafts- und führungslogische Durchset-
zung von Entscheidungen ist mit dem Prinzip des „zwanglosen 
Zwangs des besseren“ Arguments im Kern nicht vereinbar. à Ist 
es überhaupt möglich, innerhalb von Organisationen eine Kultur 
des kollegialen Streits und der kollegialen Kontroverse zur pfle-
gen, wenn letztlich immer der Chef oder die Chefin entscheidet?  

• Macht der Tradition: Viele der heutigen Praxiseinrichtungen der 
Sozialen Arbeit (insbesondere Heimeinrichtungen und Einrich-
tungen der Arbeitsintegration) sind historisch aus einer wenig 
freiheitlichen Tradition der repressiven „Sozialdisziplinierung“ 
und „Normalisierung“ hervorgegangen. (Zwangserziehungsan-
stalten, Arbeitshäuser, Arbeitserziehungsanstalten usw.). Profes-
sionelle haben sich dessen bewusst zu sein, dass der Geist ver-
gangener Generationen in das Handeln heutiger Generationen 
hineinwirken kann.  

8.2	Akteursseitige	Gefährdungsquellen	von	Professionalität	

• Alltagsmoralismus und Vorurteile (z.B. „die Mutter dieses Kin-
des ist eine böse Frau“, „diese Person verhält sich extrem unan-
ständig“) 

• Diffamierende Grundhaltung gegenüber Klientinnen und Klien-
ten (z.B. „der kriegt seinen Arsch nicht hoch“; „das sind doch al-
les faule Säcke“; „der will einfach nicht“  

• Helfersyndrom; Heiland-Syndrom; Rettungsphantasien implizie-
rend die Missachtung der lebenspraktischen Autonomie des Ge-
genübers, das Umschlagen von Hilfe in Bevormundung, die Ein-
richtung langfristiger Abhängigkeitsverhältnisse  

• Individuelle Borniertheiten und individuelles Durchblickertum: 
Besserwisserische Vorstellungen, wie ein korrektes, anständiges 
und sittsames Leben auszusehen hat; wie man Probleme meistert 
und Krisen in den Griff bekommt – ohne sich auf die 
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Lebenswirklichkeit und die Individuiertheit des Gegenübers 
überhaupt einzulassen; Panzer des Bescheidwissens  

• Einbringen eigener „Pathologien“ in professionelle Arbeitsbe-
ziehungen (z.B. Autoritarismen, dirigistische Neigungen, Nar-
zissmen, sadistische Neigungen usw.)  

• Verletzungen der Abstinenzregel sexueller, sadistischer, autoritä-
rer oder helferischer Natur 

• Professioneller Zynismus z.B. aufgrund von Routine (Fehlende 
Ernsthaftigkeit: sich selbst, das individuelle Gegenüber oder das 
eigene Tun nicht mehr richtig ernst nehmen; „Abmotzen“; Des-
interessiertheit usw.) 
 

9.	Desiderate	an	die	Professionsausbildung:	Was	hat	ein	Stu-
dium	der	Sozialen	Arbeit	zu	leisten?		

(1) Das Studium als Moratorium der Erarbeitung und Aneignung di-
rekt oder indirekt praxisrelevanten Wissens – Beispiele für zu erarbei-
tendes Wissen sind:  
• Sozialpsychologisches und sozialisationstheoretisches Wissen 

über menschliche Entwicklungsverläufe und mögliche Abwei-
chungen (relevant für die Diagnostik sowie für die altersgerechte 
Ausgestaltung der sozialpädagogischen Praxis) 

• Soziologisches und psychologisches Wissen über Gruppendyna-
miken; über die Entstehung und typische Verlaufsformen von 
Konflikten 

• Soziologisch-zeitdiagnostisches Wissen (als Wissen über mögli-
che Ursachen und Hintergründe psycho-sozialer Beeinträchti-
gungen und Krisen) 

• Juristisches Wissen – insbesondere aus dem Bereich der Sozial-
gesetzgebung (relevant insbesondere für beraterische Tätigkei-
ten)  
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• professionelles Handlungswissen in den Bereichen Pädagogik, 
Beratung, Krisenintervention (Wissen über fallangemessene For-
men der Ausgestaltung professioneller Arbeitsbündnisse) = „Me-
thoden der Sozialen Arbeit“  

 
(2) Das Studium als Moratorium der praxisentlasteten Einübung von 
Handlungsmethoden – Beispiele für einzuübende Handlungsmethoden 
sind:  
Methoden des Fallverstehens, Methoden der Hilfeplanung, Methoden 
der Gesprächsführung, Methoden der Aktenführung, Handlungsfeld-
spezifische Methoden der Prävention und Intervention usw. 
 
(3) Das Studium als Moratorium der Herausbildung eines Professions-
habitus – implizierend beispielsweise:  

• Die Herausbildung einer kritisch-reflexiven Grundhaltung ge-
genüber dem eigenen Tun und dem Tun Anderer 

• Die Verinnerlichung der Verpflichtung, Einschätzungen und 
Entscheidungen rational und argumentativ begründen zu müssen 

• Die Transformation primärhabitueller Dispositionen in Richtung 
Herausbildung eines Professionshabitus 

• Die Befähigung, Arbeitsbeziehungen professionell zu gestalten 
• Die Befähigung, Wissen in einem nicht-expertokratischen und 

nicht-technokratischen Sinne in die Praxis einfliessen zu lassen 
• Die Habitualisierung professionsethischer Standards  
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